
Britanow & Dr. Hirsch 
Rechtsanwälte in Partnerschaft 

 

VERGÜTUNGSVEREINBARUNG 
 

zwischen 
_ 

Herrn/Frau __________________________________________________________________ 
 
wh. ________________________________________________________________________ 
 

- Auftraggeber - 
und 

 
 der Rechtsanwaltskanzlei Law Factory. Britanow & Dr. Hirsch. Rechtsanwälte in 

Partnerschaft, Westerbachstraße 47, 60489 Frankfurt am Main 
 

- Anwaltskanzlei -  
 

 
wird folgende Vergütungsvereinbarung für die Beratung und gerichtliche Vertretung in der 
Angelegenheit Ehescheidung abgeschlossen: 
 

 
1. Die Vergütung in der Sache beträgt 1.800,00 € (tausendachthundert Euro).  

 
2. Die Anwaltskanzlei ist berechtigt vom Auftraggeber einen Vorschuss in Höhe von 

600,00 € (sechshundert Euro) zu verlangen. 
 

3. Der Auftraggeber wird daraufhin gewiesen, dass die hier vereinbarte Vergütung 
gesetzlich vorgesehene Vergütung überschreiten kann. 

 
 
 
 
 
 

     _______                                          ____________________________ 
Auftraggeber          Anwaltskanzlei 
 

 


